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Ausgangslage

Die Autorin1 arbeitete von 2010 bis 2018  
als Sozialpädagogin auf der geschlossenen 
 Aufnahmegruppe des Massnahmenzentrums 
Kalchrain (folgend MZ Kalchrain). Ihr fiel auf, 
dass die Klienten, welche unter anderem 
durch die Jugendanwaltschaften, Staatsan
waltschaften, KESB (Kinder und Erwachse
nenschutzbehörde) eingewiesen werden, 

1 Der Co-Autor betreute als Studienleiter des De-

partements für Soziale Arbeit an der Zürcher 

Hochschule für angewandte Wissenschaften die 

Masterarbeit.

häufig kognitive Defizite hatten. Im Jahr 2017 
wurde bei mindestens einem von neun Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen der Auf
nahmegruppe in psychiatrischen Gutachten 
eine Intelligenzminderung diagnostiziert. 

Die Autorin machte auch die Erfahrung, 
dass Therapie und Deliktaufarbeitung auf
grund mangelnder kognitiver Ressourcen an 
Grenzen zu stossen schienen. Die wichtigsten 
Ziele der Einweisung in das MZ Kalchrain – 
Persönlichkeitsentwicklung, Deliktaufarbei
tung und berufliche Integration – wurden alle 
scheinbar aufgrund verminderter kognitiver 
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Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag werden die wichtigsten Erkenntnisse einer Masterarbeit zum Thema Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Intelligenzminderung im Massnahmenvollzug dargestellt. Zunächst werden die Begriffe Intelligenz-
minderung, Delinquenz sowie Jugend- und Erwachsenenstrafrecht theoretisch eingeführt. Da der Zusammenhang von 
Intelligenzminderung und dem Erfolg einer strafrechtlichen stationären Massnahme bisher unzureichend erforscht 
war, wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt. Es wurden Interviews mit Leitungspersonen des Massnahmenzentrums 
Kalchrain geführt und mittels Qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Zum Schluss werden durch eine kritische Aus-
einandersetzung mit den erhaltenen Daten Vorschläge für die Optimierung der Zusammenarbeit mit der Klientel he-
rausgearbeitet.

Résumé
Cet article décrit les principaux résultats d’un travail de Master sur le thème des jeunes et jeunes adultes ayant un re-
tard mental dans le contexte de l‘exécution des mesures. Elle introduit d’abord sur un plan théorique les notions de 
retard mental, de délinquance, et de justice pénale des mineurs et des adultes. Le lien entre retard mental et effica-
cité d’une mesure pénale institutionnelle ayant été trop peu étudié jusqu’à présent, le choix s’est porté ici sur une ap-
proche qualitative. Des interviews réalisées avec des cadres dirigeants du centre d’exécution des mesures de Kalchrain 
ont été exploitées dans le cadre d’une analyse de contenu qualitative. Enfin, une confrontation critique avec les don-
nées relevées a permis de formuler des propositions pour une optimisation de la collaboration avec la clientèle.
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Ressourcen verfehlt. Da in den acht Jahren der 
Anstellung der Autorin keiner der Klienten mit 
Intelligenzminderung die Massnahme im MZ 
Kalchrain erfolgreich abschliessen konnte, 
setzte sie sich in ihrer Masterarbeit mit der Fra
ge auseinander, ob eine Aufnahme Jugendli
cher und junger Erwachsener mit Intelligenz
minderung bei den vorhandenen Strukturen 
im MZ Kalchrain überhaupt sinnvoll sei. Darü
ber hinaus wurden sozialpädagogische, beruf
liche beziehungsweise schulische Anpassun
gen eruiert, um Betroffene im MZ Kalchrain 
bestmöglich zu unterstützen und rückfallprä
ventiv zu integrieren. Ausserdem wurden Hy
pothesen aufgestellt, welche die Basis für wei
tere Forschung bilden könnten. Nach einer 
theoretischen Hinführung werden die wich
tigsten Ergebnisse der Befragung vorgestellt.

Intelligenzminderung

Das Diagnosehandbuch der WHO, die Inter
nationale Klassifikation psychischer Störun
gen (ICD10), definiert eine Intelligenzmin
derung als eine «stehen gebliebene oder un
vollständig gebliebene Entwicklung der geis
tigen Fähigkeiten» (Dilling, Mombour & 
Schmidt, 2015, S. 308). Dabei sind insbeson
dere solche Fähigkeiten relevant, die zum in
dividuellen Intelligenzniveau beitragen wie 
kognitive, sprachliche, motorische und sozia
le Fähigkeiten (ebd.). 

Intelligenz ist kein einheitliches Phäno
men, sondern das Ergebnis des Zusammen
spiels verschiedenster Fähigkeiten, bei dem 
es im Kern darum geht, Probleme begreifen 
und lösen zu können. In der Regel entwickeln 
sich diese Fähigkeiten bei allen Individuen 
auf einem vergleichbaren Niveau. Bei Perso
nen mit Intelligenzminderung kommt es je
doch zu Beeinträchtigungen dieser Entwick
lung. Diese sind individuell und mannigfaltig 
ausgeprägt, sodass verschiedene Intelligenz
bereiche unterschiedlich stark betroffen sein 

können. So kann beispielsweise bei einer Per
son die sprachliche Entwicklung schwer be
einträchtigt sein, das räumliche Vorstellungs
vermögen hingegen nicht (Dilling, Mombour 
& Schmidt, 2015).

Delinquenz und 

Intelligenzminderung sowie 

mögliche Erklärungsansätze

Personen mit schwerer und schwerster Intel
ligenzminderung sind kaum in der Lage, 
strafbare Handlungen zu begehen. Bei Men
schen mit einer leichten Intelligenzminde
rung (IQ 50–69) kommt es vor allem zu fol
genden Delikten: pädosexuelle Übergriffe, 
sexuelle Nötigungen und exhibitionistische 
Handlungen. Es werden auch vereinzelt Ag
gressionsdelikte und Tötungsdelikte (12,4 %) 
sowie Brandstiftung (13,2 %) aufgeführt 
(Nedopil, 2000). 

Personen mit einer Intelligenzminderung 
erleben häufig eine Diskrepanz zwischen ih
ren Bedürfnissen und Wünschen sowie den 
Möglichkeiten, diese zu befriedigen. Nicht 
selten treffen wiederholte Versagens und 
Misserfolgserlebnisse auf eine störungsbe
dingte verringerte Frustrationstoleranz. Zu
dem sind die Betroffenen aufgrund ihrer 
sprachlichen Fähigkeiten schlecht in der La
ge, ihre Bedürfnisse und Wünsche auszudrü
cken. Auch ist die Fähigkeit, die Folgen von 
Handlungen zu antizipieren, häufig einge
schränkt (Nedopil, 2000; Lange, 2020). Das 
Risiko aggressiver Verhaltensweisen wird zu
sätzlich zur Intelligenzminderung durch die 
Komorbidität mit anderen Störungen wie 
Schizophrenie, dissozialer Persönlichkeits
störung (Dankwarth, 1998) und Alkoholkon
sum (Lammel, 2010) erhöht. 

Erwachsenen- und Jugendstrafrecht

Kinder und Jugendliche werden im schweize
rischen Strafrecht anders behandelt als Er
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wachsene. Das Jugendstrafrecht (JStG) be
zieht sich auf die Altersgruppe von 10 bis 18 
Jahren. Ab dem 18. Lebensjahr gilt das Er
wachsenenstrafrecht, sofern die Straftat bei 
vollendetem 18. Lebensjahr begangen wurde 
(Aebersold, 2007).

Die Erziehung und (Re)Sozialisierung 
steht im Jugendstrafrecht im Zentrum, weil 
das strafbare Verhalten als Ausdruck einer 
veränderbaren Entwicklungsstörung be
trachtet wird (Aebersold, 2007). Die Art der 
möglichen Delikte unterscheidet sich grund
sätzlich nicht von denen im Erwachsenen
strafrecht. 

Das Jugendstrafrecht orientiert sich am 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit, welche 
sich nicht auf die Schwere der vom Jugend
lichen begangenen Straftaten bezieht, son
dern ausschliesslich auf seine eigene und die 
von ihm ausgehende Gefährdung. Die spezi
alpräventive Zielsetzung ist zentral, die In
terventionen sind auf pädagogische und 
therapeutische Bedürfnisse ausgerichtet. 
Die Rückfallverhütung bei Jugendlichen ver
langt ein anderes Verständnis der Straftat 
und erfordert keine Strafe, die ausgleichend 
ist, sondern gibt Anlass, sich mit dem Ju
gendlichen als Person zu befassen. Grenzen 
sollen aufgezeigt und Interventionen ge
prüft werden. Dies fördert eine positive Ent
wicklung und kann zur angestrebten Delikt
freiheit beitragen. 

Bei Sanktionen handelt es sich im Ju
gendstrafrecht wie auch im Erwachsenen
strafrecht entweder um Schutzmassnahmen 
oder um Strafen. Wenn bei jugendlichen 
Straftätern eine delinquente Gefährdung vor
liegt, die sich aus einem erzieherischen Defizit 
oder einer bereits bestehenden Fehlentwick
lung ergibt, werden Schutzmassnahmen an
geordnet (umgangssprachlich: «Massnah
men»). Massnahmen können ambulante oder 
stationäre Erziehungsinterventionen beinhal

ten und müssen der persönlichen Situation 
des Täters angepasst sein (Aebersold, 2007). 
Voraussetzung für die Anordnung von Mass
nahmen ist eine eingehende Persönlichkeits
abklärung. Aber auch Strafsanktionen wer
den nicht als Vergeltungsstrafen begriffen, 
sondern als Warnstrafen, die Grenzen setzen 
und Lernprozesse auslösen sollen. Das Ju
gendstrafrecht hat die Aufgabe, Werte und 
Normen zu schützen.

Eine Massnahme für junge Erwachsene 
wird bei Tätern verhängt, die ihr Verbrechen 
zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr began
gen haben. Sind mehrere Massnahmen in 
gleicher Weise geeignet, ordnet das Gericht 
diejenige an, die den Täter am wenigsten be
einträchtigt. Der mit der Massnahme verbun
dene Freiheitsentzug wird an die Strafe ange
rechnet. Auch Massnahmen nach dem Er
wachsenenstrafrecht richten sich nach dem 
Zweck der Spezialprävention. Dabei wird an
gestrebt, dem Verurteilten die Fähigkeit und 
Motivation zu einer deliktfreien Lebensfüh
rung zu vermitteln. Die Massnahme hat nicht 
mehr primär die Nacherziehung beziehungs
weise Disziplinierung durch Freiheitsentzug 
zum Inhalt, sondern eine sozialpädagogische 
und therapeutische Hilfe. Es steht also nicht 
nur ein beruflicher Ausbildungsabschluss im 
Vordergrund, sondern die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Alltagsbewältigung sowie 
eine möglichst weitgehende soziale Integra
tion (Aebersold, 2007).

Massnahmenzentrum Kalchrain

Das MZ Kalchrain ist eine sozialpädagogische 
Einrichtung des Kantons Thurgau und wird 
im Rahmen des Ostschweizer Konkordats für 
Straf und Massnahmenvollzug des Kantons 

Die Erziehung und (Re-)Sozialisierung steht 
im Jugendstrafrecht im Zentrum.
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geführt. Es vollzieht stationäre Massnahmen 
bei männlichen Jugendlichen ab 17 Jahren 
und jungen Erwachsenen (zwischen dem 18. 
und 25. Lebensjahr), wie sie im Schweizeri
schen Strafgesetzbuch (StGB) und Jugend
strafrecht (JStG) definiert sind. Im MZ Kal
chrain werden also gezielt beide Altersgrup
pen untergebracht. Denn es ist sinnvoll, ju
gendrechtlich Verurteilte sowie junge 
Erwachsene im fast gleichen Alterssegment 
im selben Massnahmenzentrum zu behan
deln: Die Heranwachsenden können sich ge
genseitig unterstützen und in ihrer Entwick
lung fördern. Die Vorteile für die gemeinsame 
Unterbringung in derselben Organisation 
überwiegen und es eröffnen sich mehr Syner
gien, als dass sich Problemfelder auftun. Das 

MZ Kalchrain verfolgt das Ziel der Resoziali
sierung und Wiedereingliederung in die Ge
sellschaft im Sinne einer grösstmöglichen so
zialen und finanziellen Selbstständigkeit. Die 
Eingewiesenen werden entsprechend ihren 
Bedürfnissen, nach den aktuellen Erkenntnis
sen der Pädagogik, Therapie und den Ausbil
dungsanforderungen gefördert3. Ziele der pä
dagogischen Arbeit sind: die Unterstützung 
der Persönlichkeitsentwicklung der Eingewie
senen, die Förderung der sozialen Kompeten
zen, die Berufsbildung und die Deliktbear
beitung. Der Massnahmenvollzug ist kein 

3 https://kalchrain.tg.ch/massnahmenzentrum- 

kalchrain/leitbild.html/2651

Abbildung 1: Das Phasenkonzept des MZ Kalchrain 2

Eintritt

Abklärungsphase
• Geschlossene 
   Aufnahmegruppe
• ca. 3–9 Monate

Entlassungsphase
• Wohn- und
   Arbeitsexternat
• ca. 2–6 Monate

Veränderungsphase
• Wohngruppe
   12–36 Monate
• Wohntraining und
   begleitetes Wohnen

Integrationsgruppe
ca. 6 – 24 Monate

Austritt

2 https: //kalchrain.tg.ch/public /upload/assets / 

79954/190215_Broschure_Kalchrain_2019.pdf

https://kalchrain.tg.ch/massnahmenzentrum-kalchrain/leitbild.html/2651
https://kalchrain.tg.ch/massnahmenzentrum-kalchrain/leitbild.html/2651
https://kalchrain.tg.ch/public/upload/assets/79954/190215_Broschure_Kalchrain_2019.pdf
https://kalchrain.tg.ch/public/upload/assets/79954/190215_Broschure_Kalchrain_2019.pdf


43

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 27, 11 / 2021

B E H I N D E R U N G  U N D  K R I M I N A L I T Ä T

Strafvollzug. Das MZ Kalchrain bedient sich 
verschiedenster Instrumente aus einer empa
thischen, konfrontativen und konsequenten 
Pädagogik. Dazu gehört auch, dass zuerst die 
Pädagoginnen und Pädagogen die Art und 
Schwere des Delikthintergrundes der Täter er
mitteln. Zentral ist, dass die Fokussierung 
nicht nur auf die Defizite gerichtet ist, sondern 
vielmehr auf die Ressourcen der Eingewiese
nen. Insbesondere wird versucht, bei jedem 
Eingewiesenen an den vorhandenen Stärken 
zu arbeiten (siehe dazu auch Malär, 2007). 
Das Erziehungskonzept umfasst vier Phasen 
(Abb. 1) und weist einen klar definierten, 
strukturellen, inhaltlichen und zeitlichen 
Erziehungs ablauf auf.

viewt. Die Fragen wurden so gestellt, dass 
der Status Quo erfasst und gleichzeitig Über
legungen betreffend Lösungsansätzen be
sprochen werden konnten. Als Methode der 
Interviewauswertung wurde die Qualitative 
Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) heran
gezogen. 

Ergebnisse

Die Auswertung der Interviews ergab, dass 
die Klienten mit Intelligenzminderung grund
sätzlich von der Massnahme profitieren. Je
doch sehen die befragten Personen keinen 
vollen Erfolg und zeigen zahlreiche Defizite 
und Verbesserungsmöglichkeiten auf. Poten
ziell ist der nötige Rahmen im Hinblick auf 
Räumlichkeiten und Personal zwar vorhan
den, dieser muss jedoch umorganisiert und 
verstärkt werden. Die dargestellten Ergeb
nisse und Schlussfolgerungen der Arbeit sind 
erste Erklärungen dazu, wie die Befragten die 
vorhandene Situation einschätzen und wie 
sie in der Zukunft mit dem Thema Intelligenz
minderung umgehen würden. Drei wesentli
che Kategorien wurden herausgearbeitet.

Betreuung
Als wesentliche Gelingensfaktoren erwiesen 
sich die Möglichkeit zur individuellen Betreu
ung, spezielle Kenntnisse zur Kommunikation 
mit Klienten mit kognitiven Einschränkungen 
und mehr Zeit zur Vertrauensbildung und Be
urteilung. Genannt wurden auch organisato
rische Möglichkeiten, um diese besondere 
Klientel vor dem Rest der Population zu 
schützen, ohne sie dabei auszugrenzen. Die 
Arbeitsweise im MZ Kalchrain passt dazu, da 
diese transparent, lösungsorientiert, kon
frontativ, risikomindernd, rückfallpräventiv 
und deeskalierend ist. Die befragten Perso
nen wünschen sich, dass sich Fachpersonen 
bezüglich Intelligenzminderung weiterbilden 
und dadurch eine erhöhte Sensibilisierung 

Masterarbeit 

Methode

Da bis zum Zeitpunkt der Masterarbeit die 
Zusammenarbeit mit Jugendlichen und jun
gen Erwachsenen mit Intelligenzminderung 
im Massnahmenvollzug kaum erforscht war, 
wurde die Forschungsfrage mittels qualitati
ver Forschung bearbeitet. Um eine offene 
Herangehensweise zu gewährleisten, wurde 
als Interviewform das Problemzentrierte In
terview nach Witzel (2000) gewählt. Dieses 
ermöglicht, Fragen für das Interview vorzu
bereiten, aber auch spontan auf Aussagen 
der Befragten zu reagieren. Es wurden vier 
Leitungspersonen des MZ Kachrain4 inter

4 befragte Person Nr. 1: Leiter der geschlossenen 

Abklärungswerkstatt, ca. 45 Jahre alt und mind. 

20 Jahre Berufserfahrung; befragte Person Nr. 2: 

Leiterin der geschlossenen Aufnahmegruppe, ca. 

50 Jahre alt, mind. 25 Jahre sozialpädagogische 

Berufserfahrung; befragte Person Nr. 3: Leiterin 

der geschlossenen Suchtgruppe, ca. 50 Jahre alt, 

mind. 15 Jahre sozialpädagogische Berufserfah-

rung; befragte Person Nr. 4: Stv. Gruppenleiterin 

der zweiten, halboffenen Konzeptstufe, ca. 

45 Jahre alt, mind. 25 Jahre pädagogische Berufs-

erfahrung
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und ein grösseres Verständnis für diese Klien
tel erlangen würden. 

Professionalisierung des Personals hinsicht-
lich Klienten mit Intelligenzminderung
Im beruflichen Alltag werden die Mitarbei
tenden der geschlossenen Aufnahmegruppe 
regelmässig mit besonderen Herausforde
rungen konfrontiert, welche sich mit Einge
wiesenen mit Intelligenzminderung stellen: 
Standardisierte Arbeitsmethoden, instru
mente und materialien waren bislang zu we
nig auf Jugendliche mit Intelligenzminderung 
ausgerichtet. Dies führte oft zu Missver
ständnissen und Überforderung in Gesprä
chen sowie in der Gestaltung der Beziehung. 
Oft war eine 1:1Betreuung notwendig, so
dass andere Klienten teilweise zu kurz ka
men. Durch Fortbildung könnte beispielswei
se Unterstützte Kommunikation oder das 
Thema Empathiefähigkeit bearbeitet wer
den, sodass ein für die spezielle Klientel über
forderndes Mass an Konfrontation vermie
den werden kann. 

Institutioneller Rahmen
Der institutionelle Rahmen könnte dahinge
hend verbessert werden, dass Klienten mit 
Intelligenzminderung eine zusätzliche indivi
duelle Betreuung erhalten, sodass ein erhöh
ter Betreuungsschlüssel gewährleistet wird. 
Darüber hinaus kann es in manchen Fällen 
sinnvoll sein, dass die Klienten mit Intelli
genzminderung länger in den Phasen mit 
mehr Betreuung verbleiben.

Der institutionelle Rahmen könnte verbessert 
werden, indem Klienten mit Intelligenzmin-
derung eine zusätzliche individuelle Betreu-
ung erhalten.

Fazit und Ausblick

Mit der Wahl von qualitativen Methoden zur 
Datenerhebung und auswertung wurde ein 
Weg gewählt, aus dem keine repräsentative 
Studie mit objektiven und allgemeingülti
gen Ergebnissen resultiert. Dieser Weg hat 
sich aber gerade im Hinblick auf die offene 
Fragestellung als angemessen erwiesen und 
zu entscheidenden Überlegungen im Be
treuungskontext von Menschen mit Intelli
genzminderung geführt. Die Autorin konnte 
einen Einblick in die subjektive Sichtweise 
der Fachpersonen gewinnen und diverse 
Thesen entwickeln, welche zu weiteren Fra
gen anregen.

Es ist zu hoffen, dass die Forschung die
ses zentrale Thema weiter aufgreift und wis
senschaftlich fundierte, in der Praxis umsetz
bare, konkrete Vorgehensweisen für die Be
ratung und Betreuung von Straffälligen mit 
Intelligenzminderung generiert. Ohne theo
retisch fundierte, empirisch getestete Metho
den im Sinne einer Best Practice sind die 
Fach und Betreuungspersonen auf sich al
lein gestellt. Die daraus resultierende Konse
quenz wäre, dass Mitarbeitende aufgrund ih
rer Intuition und bereits erworbener Erfah
rungen arbeiten – und nicht professionell.

Abschliessen möchte die Autorin mit ei
nem Credo des MZ Kalchrain: «Im Zentrum 
steht der Klient»! Die Verfasserin blieb dieser 
Institution lange treu, weil der Klient und sei
ne Entwicklung – persönlich, rückfallpräven
tiv sowie beruflich – immer an erster Stelle 
stand. Das MZ Kalchrain und sein gut ausge
bildetes Personal werden weiterhin effiziente 
Wege finden, dieser Klientel eine gerechte 
und optimal angepasste, das heisst «massge
schneiderte» Betreuung anzubieten, im Sin
ne des Mottos: «Menschenwürde fordern 
und fördern».
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